
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates Weißensee vom 26.04.2021 

(genehmigt in der Stadtratssitzung am 31.05.2021) 

 

Beschlussf. der Aufhebung zur Satzung der Gemeinde Herrnschwende über die 

Erhebung eines Straßenausbaubeitrages 

 

Aufgrund §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung 

der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23. März 2021 (GVBl. S. 113), hat der Stadtrat der Stadt Weißensee in seiner Sitzung am 

26. April 2021 die Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Herrnschwende, jetzt 

Weißensee, über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (Beschluss vom 17.Oktober 1994, 

bekannt gemacht im Amtsblatt der VG Kindelbrück vom 03.03.1995 S.50-53) beschlossen: 

 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - vom 16. August 1993 

(GVBl. S. 501), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2021 (GVBl. S. 113), in Verbindung mit §§ 1, 2, 

7 und 7a Thüringer Kommunalabgabengesetz - ThürKAG - vom 07. August 1991 (GVBl. S. 

329), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), hat der Stadtrat der Stadt 

Weißensee in seiner Sitzung am 26. April 2021 die  

 
Satzung zur Aufhebung der 

Satzung der Gemeinde Herrnschwende, jetzt Weißensee OT Herrnschwende, über die 

Erhebung eines Straßenausbaubeitrages 

 

beschlossen: 

 

§ 1 Außer-Kraft-Treten 

Die Satzung der Gemeinde Herrnschwende, jetzt Weißensee OT Herrnschwende, über die 

Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (Beschluss vom 17.101994, bekannt gemacht im Amtsblatt der VG 

Kindelbrück vom 03.03.1995 S.50-53) wird rückwirkend zum 01. Januar 2019 aufgehoben. 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
Die Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Herrnschwende, jetzt Weißensee OT 
Herrnschwende, über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Weißensee, den 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen:   16 

Nein-Stimmen:    - 

Enthaltungen:     - 

 

 

Schrot 

Bürgermeister 


